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&amp; 42) Bekanntmachung
vom Sten Mai 1849.

D. die Communication zwischen Dresden und der Fefiung Königstein, wo Ich dermalen
in Folge der im Lande ausgebrochenen Unruhen weile, jetzt erschwert ist, ja sogar auf kurze
Zelt unmöglich werden kann: so beauftrage Ich hierdurch das Gesammtministerium, alle die-
jenigen inzwischen vorkommenden Regierungshandlungen für Mich vorzunehmen, welche keinen
Aufschub gestatten, bei denen aber Meine Entschließung aus dem obigen Grunde zuvor nicht
eingeholt werden kann.

Festung Königstein, den 8ten Mai 1849.

Friedrich August.
D. Ferdinand Zschinsky.

Letzte Absendung: am 10ten Mal 1849.
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